
1.1 2. DB zur StPO

teilung Innere Angelegenheiten, hat ent
sprechende Anträge des Verurteilten ent
gegenzunehmen, zu prüfen und über sie zu 
entscheiden.
(2) Vor Erteilung der Genehmigung ist die 
Stellungnahme der Abteilung Innere An
gelegenheiten des Rates des Kreises einzu
holen, in dessen Bereich der Ort liegt, den 
der Verurteilte aufsuchen will. Über die 
Entscheidung zur Unterbrechung der Auf
enthaltsbeschränkung ist das für den Auf
enthaltsort zuständige Volkspolizeikreis
amt, Abteilung Paß- und Meldewesen, zu 
informieren. Dabei sind die Dauer der Un
terbrechung und der aufzusuchende Ort 
mitzuteilen.

§31
(1) Der Antrag auf Verkürzung der Dauer 
der Aufenthaltsbeschränkung (§ 52 Abs. 2 
StGB) ist bei dem Gericht erster Instanz zu 
stellen.
(2) Das Gericht soll zur Entscheidung über 
diesen Antrag eine Stellungnahme des für 
den Aufenthaltsort des Verurteilten zustän
digen Rates des Kreises, Abteilung Innere 
Angelegenheiten, einholen.

§32
Entzieht sich der Verurteilte der ausge
sprochenen Aufenthaltsbeschränkung, hat 
der Rat des Kreises, auf dessen Gebiet sich 
der Verurteilte unberechtigt aufhält, An
zeige wegen eines Vergehens gemäß § 238 
StGB zu erstatten. Die gleiche Pflicht ob
liegt dem gemäß § 26 Abs. 1 sowie dem für 
den neuen Aufenthaltsort des Verurteilten 
zuständigen Rat des Kreises. Ist die Auf
enthaltsbeschränkung im Zusammenhang 
mit einer Verurteilung auf Bewährung oder 
einer Strafaussetzung auf Bewährung aus
gesprochen worden, ist die Anordnung des 
Vollzuges der mit der Verurteilung auf 
Bewährung angedrohten oder der auf Be
währung ausgesetzten Freiheitsstrafe an
zuregen.

§33
Entzug der Fahrerlaubnis
(1) Für die Verwirklichung des Entzuges 
der Fahrerlaubnis (§ 54 StGB) ist das 
Volkspolizeikreisamt zuständig, in dessen 
Bereich sich die Hauptwohnung des Verur
teilten befindet. Bei Militärpereonen ist der 
Entzug der Fahrerlaubnis durch den zu
ständigen Kommandeur oder den Leiter 
der Dienststelle zu verwirklichen.

(2) Der Entzug der Fahrerlaubnis wird mit 
Rechtskraft des Urteils wirksam. Die Dauer 
des Entzugs beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Einziehung der Fahrerlaubnis durch die 
zuständigen Organe. Wurde die Fahrer
laubnis vorläufig entzogen (§ 54 Abs. 4 
StGB), beginnt die Dauer mit dem Tage 
der vorläufigen Entziehung. Bei der Be
rechnung der Frist wird die Dauer der Un- 
tersuchungs- und Strafhaft nicht berück
sichtigt.
(3) Der Antrag auf Verkürzung oder Auf
hebung des Entzugs der Fahrerlaubnis (§ 54 
Abs. 3 StGB) ist bei dem Gericht erster In
stanz zu stellen.
(4) Das Gericht soll vor der Entscheidung 
über den Antrag eine Stellungnahme des 
gemäß Abs. 1 für die Verwirklichung des 
Entzugs zuständigen Organs einholen.
§34
Einziehung von Gegenständen
(1) Für die Verwirklichung der Einziehung 
und die Verwertung von Gegenständen 
(§ 56 StGB) ist das Volkspolizeikreisamt 
zuständig, in dessen Bereich die einzuzie
henden Gegenstände sich befinden. Wur
den diese Gegenstände von anderen Unter
suchungsorganen als den Untersuchungs
organen des Ministeriums des Innern be
schlagnahmt oder übernommen, sind hier
für die staatlichen Organe zuständig, in 
deren Bereich die Gegenstände sich befin
den.
(2) Für die Zuständigkeit zur Verwirkli
chung der Ersatzeinziehung und der Zah
lung des Gegenwertes (§56 StGB und ent
sprechende Strafbestimmungen außerhalb 
des Strafgesetzbuches) gilt Abs. 1 entspre
chend.
(3) Die Verwertung oder Vernichtung ein- 
gezogener Gegenstände, die als Beweismit
tel von Bedeutung waren, darf, soweit ihr 
Beweiswert nicht auf andere Weise gesi
chert wurde, nicht vor Ablauf eines Jah
res nach Rechtskraft der abschließenden 
gerichtlichen Entscheidung erfolgen. Das 
Gericht kann die längere Aufbewahrung 
dieser Gegenstände festlegen.
Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte 
§35
(1) Für die Verwirklichung der Aberken
nung staatsbürgerlicher Rechte (§ 58 StGB) 
ist das Volkspolizeikreisamt zuständig, in . 
dessen Bereich sich die Hauptwohnung des 
Verurteilten befindet
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